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RENTENVERSICHERUNG

Friedhelm Hase

Benachteiligung der Familie durch die 
Rentenversicherung ?

Es erscheint allenfalls auf den ersten Blick bequem, 
wäre aber gewiß naiv und im Ergebnis kaum „sozial“ , 

wollte man die Evolution der Sozialversicherung auf das 
Muster eines linearen Steigerungsprozesses hin zu im
mer „mehr von demselben“ festlegen. In zukunftsoffenen 
Gesellschaften mit hoher Dynamik und umfassender 
Selbstmodifikationsfähigkeit müssen soziale Siche
rungssysteme immer wieder neu vermessen und auf den 
sich beschleunigenden Wandel eingestellt werden. Dies 
gilt für Finanzierungsmodi wie für erbrachte Leistungen, 
für organisatorische Fragen wie für solche des Verfah
rens. Tatsächlich sind solche Anpassungen in der einhun
dertjährigen Geschichte der deutschen Sozialversiche
rung bis in die Gegenwart hinein, mit wechselhaften Er
folgen, immer wieder vorgenommen worden.

Der Wandel muß in der Sozialversicherung ein Dauer
thema sein. Genau deshalb ist es allerdings entschei
dend, daß elementare Funktionszusammenhänge der 
Systeme nicht aus den Augen verloren und alle Ände
rungsvorschläge nüchtern geprüft werden, denn Reform
debatten rufen natürlich auch Vereinfacher und falsche 
Propheten auf den Plan. Deren Rezepte können deshalb 
gefährlich werden, weil sich die Funktionsmodi der Sozi
alversicherung inzwischen soweit ausdifferenziert, ope
rativ geschlossen und ein Maß an-systemischer-Kom
plexität erreicht haben, daß sie sich der intuitiven Beurtei
lung entziehen und mit schlichten moralischen Bewertun
gen nicht mehr zu erreichen sind.

Kritik an der GRV

Solche Gefahren drohen dem System der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) von einer Grundsatzkritik1, 
die sich unlängst auch in der -  in mancher Hinsicht pro
blematischen -  Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts zur Bedeutung der Kindererziehung für die Al
terssicherung2 niedergeschlagen hat. Damit wird der 
heute bereits in vielen Bereichen virulente Gegensatz 
zwischen Familien und Singles, Kindererziehenden und
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Kinderlosen in ein seit seiner Entstehung überaus breit 
angelegtes und seit langem die weit überwiegende Mehr
heit der Bevölkerung erfassendes Sicherungssystem hin
eingetragen, das diesen Gegensatz bisher intern überaus 
erfolgreich „neutralisieren“ konnte.

Die Kritik läuft im Kern darauf hinaus, daß die GRV seit 
dem Übergang zur reinen Umlagefinanzierung wesent
lich als Einrichtung zur „Ausbeutung“ der Familie fun
giere. Bei dieser nämlich schöpfe sie jedes Jahr Mittel in 
Milliardenhöhe ab, um sie Kinderlosen und Kinderarmen 
zuzuteilen. Wer Kinder erzieht und deshalb nicht, weniger 
oder mit Unterbrechungen erwerbstätig ist, erhält im Alter 
keine oder eine niedrige Rente -  obwohl er Entscheiden
des für die Erhaltung der Finanzierungsgrundlagen der 
Rentenversicherung geleistet hat, denn wenn er das Ren
tenalter erreicht hat, kann die Rentenkasse ja nur aus den 
Beiträgen der nachfolgenden Generation gefüllt werden. 
Wer keine Kinder hat und durchgängig voll erwerbstätig 
ist, hat später Anspruch auf eine hohe Rente -  obwohl er, 
Nell-Breuning hat es immer wieder betont, nichts dafür 
getan hat, daß sie dann überhaupt noch finanziert werden 
kann. Wer -  zum Vorteil der GRV -  die Belastungen der 
Kindererziehung auf sich nimmt, wird also bei der Rente 
bestraft. Wer sie vermeidet, wird belohnt. Ist diese Unge
rechtigkeit durchschaut, so werden bald „Umverteilungs
ströme“ sichtbar, die sich zu erstaunlichen Summen auf
saldieren lassen.

Der „Generationenvertrag“ ist in seinen Grundlagen 
offenbar falsch konstruiert, und seine Mängel lassen sich 
leicht mit den Zeitdiagnosen einer moralisierenden Kul
turkritik in Verbindung bringen, in denen viel von einer 
Übersteigerung der Erwerbsmentalität, von Hedonismus, 
Kinder- und Familienfeindlichkeit die Rede ist. Mit dem 
düsteren Befund ist ein ganzes Bündel von Therapievor
schlägen verknüpft, die von der Kürzung oder gar der

1 Vgl. etwa Ernst-Jürgen B o rc h e r t :  Innenweltzerstörung, Frank
furt/Main 1989; Ferdinand O e te r :  Transferbelastung der Familie, 
in: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 1991, S. 1025 ff.; 
d e r s . : Grundgesetzwidrige Sozialtransfers, in: Deutsche Rentenver
sicherung, 1991, S. 342 ff.; Dieter S u h r : Transferrechtliche Ausbeu
tung und verfassungsrechtlicher Schutz von Familien, Müttern und Kin
dern, In: Der Staat, 1990, S. 69 ff.

2 Urteil des Ersten Senats vom 7. Juli 1992, Neue Juristische Wochen
schrift, 1992, S. 2213 ff.
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RENTENVERSICHERUNG

Streichung der Sozialrenten Kinderloser über die Einfüh
rung von Familienrenten oder von kinderzahlabhängigen 
Beitragssätzen bis hin zu dem skurrilen Vorschlag eines 
„Dreigenerationen-Wahlrechts“ reichen, bei dem die El
tern für ihre Kinder Zusatzstimmen erhalten3.

Notwendigkeit eines Generationenvertrages

Diese Kritik indiziert insofern regressive Entdifferen
zierungstendenzen der sozialpolitischen Debatte, als sie 
implizit-wenn auch nur punktuell und ohne Konsequenz 
-  den entscheidenden evolutionären Sprung revidiert, 
den die Alterssicherung mit dem Übergang zur modernen 
Gesellschaft überall vollzogen hat. Alle Systeme, private 
wie öffentlich institutionalisierte, kapitalgedeckte wie um
lagefinanzierte, zielen gerade darauf, dem einzelnen im 
Alter unabhängig von der Versorgung durch eigene Kin
der Sicherheit zu garantieren.

Die hier angelegte Indifferenz gegenüber der Frage 
nach den eigenen Kindern darf nicht als kalte Gering
schätzung von Kindererziehung oder eine Affinität der 
GRV zu Bedürfnissen und Sichtwelsen Kinderloser inter
pretiert werden. Die organisierte Alterssicherung hat mit 
dieser systematischen Entkoppelung keine Werturteile 
über die soziale „Nützlichkeit“ irgendwelcher Sachver
halte oder Handlungen abgegeben, sondern Konsequen
zen aus sozialen Wandlungsprozessen, vor allem aus der 
Veränderung der Familienstrukturen gezogen. Nachdem 
großfamiliäre Verbände unter dem Mobilitätsdruck der 
großräumigen Marktgesellschaft zerfallen sind, haben 
die Kinder typischerweise die Wirtschaftseinheit ihrer 
Herkunftsfamilie längst definitiv verlassen, wenn die El
tern das Ruhestandsalter erreichen. Nicht den Kinderlo
sen zuliebe, sondern primär aufgrund des Wandels der 
Familie selbst sind, kurz gesagt, private und öffentliche 
Organisationen mit eigenen Funktionsgesetzen an die 
Stelle der eigenen Kinder getreten. Es steht in diametra
lem Gegensatz zu dieser-irreversiblen-Tendenz, wenn 
die Frage nach den eigenen Kindern wieder zu einer 
Schlüsselfrage der modernen Alterssicherung erhoben 
werden soll.

Dies hat das Bundesverfassungsgericht nicht davon 
abgehalten, die skizzierte Kritik des „Generationenver
trages“ jedenfalls ein Stück weit aufzugreifen. In dem 
durch das Urteil vom 7. Juli 1992 abgeschlossenen Ver
fahren, dem zwei Verfassungsbeschwerden und zwei 
Richtervorlagen zugrunde lagen, haben die beiden Be
schwerdeführerinnen dem Gericht vorgerechnet, wie un
gerecht sie mit ihren Renten von knapp 350 DM bzw. 400 
DM gestellt sind, hat doch die eine fünf, die andere sogar 
zehn Kinder großgezogen -  Kinder, bei denen die

3 So der Vorschlag von Dieter S u h r, a. a. O., S. 86.

Rentenversicherung Monat für Monat Beiträge in Höhe 
von mehreren Tausend DM abkassieren kann. Ist es nicht 
ungerecht, daß aus diesen Beträgen nicht zunächst die 
eigenen Eltern, sondern Fremde-und bevorzugt die Kin
derlosen und Kinderarmen -  versorgt werden? Dies hat 
offenbar Eindruck gemacht, obwohl bei dieser Rechnung 
schlicht „vergessen“ wird, daß alle diese Kinder mit den 
hohen Beiträgen entsprechende eigene Sicherungsan
sprüche aufbauen, die von der GRV wiederum -  das ist 
verfassungsrechtlich verbürgt-ohne jede Rücksicht dar
aufzu erfüllen sind, ob sie selbst Kinder haben oder nicht.

Das Gericht stellte zunächst fest, das bestehende Al
terssicherungssystem benachteilige diejenigen, die sich 
innerhalb der Familie der Kindererziehung widmen, ge
genüber kinderlosen Personen, die durchgängig einer Er
werbstätigkeit nachgehen können. Dieser Befund ist, das 
unterstreichen die Mini-Renten der Beschwerdeführerin
nen (von denen eine allerdings noch eine weitaus höhere 
Hinterbliebenenrente bezieht), überhaupt nicht zu be
streiten. Wer weniger oder mit Unterbrechung erwerbstä
tig ist und mit einer entsprechend lückenhaften „Versi
cherungsbiographie“ in den Konten der Rentenversiche
rung erscheint, muß im Alter Sicherungsdefizite in Kauf 
nehmen.

Damit ist ein wichtiges sozialpolitisches Problem be
zeichnet, zu dessen Bearbeitung die GRV in ihrer Ge
schichte eine Reihe von Vorkehrungen, von der Hinter
bliebenenrente über den Versorgungsausgleich bis hin 
zur Anrechnung von Kindererziehungszeiten, herausge
bildet hat. Ob und wieweit sie (noch) problemadäquat 
sind und den hier in Rede stehenden „Mangel des Ren
tenversicherungssystems“ insgesamt (schon) „hinrei
chend“ ausgleichen können, ist sozialpolitisch umstrit
ten. Politisch ist durchaus begründbar, daß bisher „nicht 
genug“ oder nicht „das Richtige“ geschehen sel. Frag
würdig wird es aber, wenn aus der Verfassung entspre
chende Regelungspf/ichfen des Gesetzgebers abgeleitet 
werden. Genau dies hat das Gericht, gestützt auf Ge
sichtspunkte des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) 
und des besonderen Schutzes der Familie (Art. 6 Abs. 1 
GG), in seiner Entscheidung unternommen, wenn es dem 
Gesetzgeber dabei auch einen weiten Gestaltungsspiel
raum und das Recht zu schrittweisem Vorgehen einräu
men will. Man mag dies als positives sozialpolitisches 
Signal begrüßen -  tragfähig sind die Gründe, die das Ge
richt anführt, allerdings nicht.

Erstens ist es bereits gewagt, wenn aus dem Befund, 
daß Kindererziehung Sicherungslücken zur Folge haben 
kann, auf eine Benachteiligung der Familie geschlossen 
wird. Da die Rentenversicherung persönliche Versicher
tenkonten führt und grundsätzlich nicht mit Familienein
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heiten operiert, schlägt der Ausfall versicherungspflichti
ger Beschäftigung oder Tätigkeit in individuellen Siche
rungsdefiziten zu Buche, die ebenso und sogar mit größe
rer Härte diejenigen treffen, die Kinder allein oder in einer 
nichtehelichen Gemeinschaft erziehen. Zweitens wird 
der genannte gesicherte Befund durch die Verknüpfung 
mit der unscharf verallgemeinernden These der Benach
teiligung der Familie um die völlig ungesicherte Behaup
tung erweitert, der Familie werde zum eigenen Nachteil 
etwas abgezwungen und über das Rentenversicherungs
system den Kinderlosen und Kinderarmen zugeteilt. Das 
eine -  durch Kindererziehung bedingte Sicherungs
lücken -  hat mit dem anderen -  etwaige Umverteilungs
vorgänge zugunsten Kinderloser -  nichts zu tun, denn 
daß jemand aus der Rentenkasse nichts oder wenig er
hält, bedeutet nicht, daß er anderen über die Kanäle der 
Rentenversicherung etwas zufließen läßt.

Eine solche Benachteiligung der Familie kann nur be
haupten, wer das Aufziehen von Kindern tatsächlich als 
Leistung für die Rentenversicherung (und damit auch für 
deren kinderlose Rentenbezieher) qualifiziert. Genau 
dies tut das Bundesverfassungsgericht, wenn es der 
„transferrechtlichen Betrachtung“ der Beschwerdeführe
rinnen zustimmt, wonach in der Alterssicherung und auch 
darüber hinaus „aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage 
Transferleistungen (!) von Familien mit mehreren Kindern 
an die ohnehin schon besser gestellten Familien mit ei
nem Kind und die Kinderlosen stattfinden“.

Diese These ist nirgendwo belegt. Sie ist auch nicht 
belegbar, denn es handelt sich nur um eine kurzschlüs
sige, hochentwickelten Sozialsystemen strukturell unan
gemessene Verdichtung globaler Zusammenhänge, de
ren rentenrechtliche Relevanz sich im Grunde nur vor 
dem Hintergrund der sprachlichen Mehrdeutigkeit von 
Begriffen wie „Leistung“ oder „Beitrag“ behaupten läßt. 
Es sei nur am Rande vermerkt, daß hier auch der disso
nante Oberton einer -  die Grundlagen liberalen Verfas
sungsdenkens berührenden -  Pseudomoral anklingt, 
wenn Kindererziehung als „Leistung für die Rentenversi
cherung“ gesehen und bemängelt wird, in der bestehen
den Gesellschaft gelte die Kindererziehung weithin nur 
als „Privatsache“ . Sollten ihr etwa Attribute einer öffent
lichen Funktion beizulegen sein?

Es wurde bereits angedeutet, daß sich eine Umvertei
lung von der Familie zu den Kinderlosen nicht mit Re- 
chenexempeln beweisen läßt, in denen der niedrigen 
Rente des erziehenden Elternteils die hohen Rentenver
sicherungsbeiträge der Kinder gegenübergestellt sind, 
die damit aufgebauten eigenen Rentenansprüche der 
Kinder aber ausgeblendet werden. Darüber hinaus ist die 
Vorstellung, Kindererziehung sei eine Leistung für die 
Rentenversicherung, insgesamt nicht durchdacht. Ohne
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nachwachsende Kinder kann natürlich kein Alterssiche
rungssystem bestehen. Für jedes -  unabhängig von sei
ner Ausgestaltung -  haben Kinder „bestandssichernde 
Bedeutung“4. Aber deshalb darf Kindererziehung noch 
lange nicht als Beitrag zur oder als Leistung für die beste
hende GRV qualifiziert werden. Der Beitragsbegriff die
ses Sicherungssystems5 ist auf monetäre Leistungen 
festgelegt. Dies ergibt sich aus den zwar nicht für die 
Ewigkeit festgeschriebenen, aber doch nicht durch belie
bige Uminterpretationen variierbaren elementaren Funk
tionszusammenhängen der GRV.

Der „Generationsvertrag“ setzt, wie jeder Vertrag, 
nichtvertragliche Bedingungen voraus, zu denen keines
wegs nur die physische Reproduktion der Gesellschaft 
gehört. Bei kollabierender Wirtschaft oder zusammen
brechenden Ökosystemen in der Zukunft könnten nur 
schwerlich Renten gezahlt werden. „Bestandssichernde 
Bedeutung“ hat es deshalb für die Altersversorgung auch, 
wenn gespart und investiert wird, Unternehmen gegrün
det oder Luft und Gewässer saubergehalten werden. Wer 
dazu beiträgt, leistet aber keinen Beitrag zur GRV und 
baut auch keine Rentenanwartschaften auf, denn all dies 
kann im System der GRV keine „Resonanz“ erzeugen. 
Die GRV ist keine Einrichtung zur Prämierung sozial nütz
licher Sachverhalte und Tätigkeiten schlechthin. Ihre Auf
gabe ist wesentlich enger definiert, und sie legt deshalb 
sehr viel engere Maßstäbe an, mit denen sich primär nur 
die Teilhabe an der gesellschaftlichen Erwerbsarbeit er
fassen läßt. Daß dies nicht „unsozial“ ist, wird im folgen
den aufgezeigt.

Funktionsweise der GRV

Auch mit der seit 1986 praktizierten Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten hat das Rentenrecht den „gene
rativen Beitrag“ keineswegs anerkannt. Es handelt sich 
vielmehr um eine Ausgleichsmaßnahme, was mit einer -  
knappen und gewiß verkürzenden -  Skizze der Funkti
onsweise der GRV zu belegen ist:

□  Der grundlegende Funktionsmodus der GRV, über 
den die Beitragsleistungen mit den individuellen Renten
anwartschaften verbunden sind, erfaßt den einzelnen 
(zunächst) als isoliertes Individuum und allein mit seinem 
Erwerbseinkommen, während alle übrigen -  auch „sozia

4 Das gilt auch für die kapitalgedeckte Alterssicherung, bei der das an
gelegte Kapital wieder „aufgelöst“ , d. h. im Austausch gegen Ansprüche 
an das aktuelle Volkseinkommen von neuen Sparern übernommen wer
den muß. Vgl. Dieter S c h ä fe r :  Funktion, Fortentwicklung und 
Grenzen der Beitragsfinanzierung der Sozialversicherungssysteme, in : 
Karl-Jürgen B ie b a c k  (Hrsg.): Die Sozialversicherung und ihre Fi
nanzierung, Frankfurt/Main und New York 1986, S. 224.

5 Grundlegend dazu Josef Is e n s e e :  Rechtswissenschaftliche 
Untersuchung: Die Rolle des Beitrags bei der rechtlichen Einordnung 
und Gewährleistung der sozialen Sicherung, in: Hans F. Z a c h e r  
(Hrsg.): Die Rolle des Beitrags in der sozialen Sicherung, Berlin 1980, 
S. 461 ff.
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len“ -  Gesichtspunkte strikt ausgeblendet bleiben. Bei
träge erhebt die GRV ohne Differenzierung nach Famili
enstand und individuellen Verhältnissen nach einem für 
alle gleichen Beitragssatz vom Einkommen der Versi
cherten, so daß deren Einkommenssituation gleichmäßig 
zum Tragen kommt. Bei der Rentenberechnung nach der 
Rentenformel wird das individuell erzielte Erwerbsein
kommen -  beim Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt -  im 
Verhältnis zum Durchschnittsentgelt aller Versicherten 
bewertet, so daß für die Rentenleistung letztlich die 
„Rangstelle“ maßgeblich ist, die der einzelne im Durch
schnitt seines „Versichertenlebens“ auf der Einkom
mensskala der gesamten Versichertengemeinschaft in
negehabt hat6. So sensibel und ausdifferenziert das Re
gelwerk der GRV in dieser Hinsicht ist, so rigide hat es 
sich von allen übrigen Bewertungen abgeschottet. Genau 
darin ist, auch wenn dies paradox erscheinen mag, der 
spezifisch soziale Charakter der GRV begründet: Nur mit 
dieser eigenartigen Kombination von hochentwickelter 
Wahrnehmungsfähigkeit (hinsichtlich der individuellen 
Erwerbsbiographie) und bewußter „Blindheit“ (hinsicht
lich aller übrigen sozialen Belange) kann die GRV die weit 
überwiegende Bevölkerungsmehrheit -  Millionen von 
Menschen mit den unterschiedlichsten Risiken und Le
benssituationen -z u  einem übergreifenden, über die Ge
nerationen hinweg durchzuhaltenden Ausgleich zusam
menschließen, dessen Grundregel zudem für die Betrof
fenen „verständlich“ bleibt.

□  Dieser Regelungsmechanismus ist natürlich „einsei
tig“ und hat mit seiner strikten Orientierung am Erwerbs
einkommen der gesamten Versicherungsbiographie 
Nachteile für die zur Folge, die wenig, nur phasenweise 
oder zu schlechten Konditionen erwerbstätig sind. Er 
muß deshalb, in einem zweiten Schritt, durch Maßnah
men des sozialen Ausgleichs ergänzt werden, deren 
Funktion sich vielleicht so umschreiben läßt, daß Sach
verhalten, die sich auf den Wahrnehmungsrastern der 
GRV nicht oder nur schwach abbilden, zum Zwecke der 
Resonanzerzeugung bzw. -Verstärkung politisch indu
zierte Sekundärimpulse beigelegt werden. Dies kann we
der unbegrenzt noch beliebig geschehen, weil solche „Ir
ritationen“ destruktive Effekte erzeugen, sofern sie nicht 
hinreichend mit dem elementaren Funktionsmodus der 
Rentenversicherung abgeglichen werden. Auch die An
rechnung von Kindererziehungszeiten in der GRV ist hier, 
unter der Rubrik des „sozialen Ausgleichs“ , einzuord
nen7. Deren widersprüchliche Ausgestaltung im gelten
den Rentenrecht zeigt an, daß die versicherungsinterne 
Umsetzung der politischen Ausgleichsbestrebungen in
soweit noch nicht befriedigend gelöst ist.

□  Schließlich werden auf der Leistungsseite der Ren
tenversicherung, die sich zunächst und im Grundsatz nur

für den einzelnen Versicherten interessiert, dessen eng
ste Familienangehörige wieder einbezogen, obwohl für 
diese keine eigenen Beiträge erhoben werden. Familien- 
bezogene Leistungen und Vergünstigungen prägen das 
Bild aller Zweige der Sozialversicherung seit ihrer Entste
hung. Dabei haben die in der GRV seit 1912 gezahlten 
Hinterbliebenenrenten jedenfalls Effekte, die denen sozi
aler Ausgleichsmaßnahmen vergleichbar sind: Sie wer
den als Absicherung derjenigen wirksam, die nicht, noch 
nicht oder nicht durchgängig erwerbstätig sind und des
halb (noch) keine (ausreichenden) eigenen Sicherungs
ansprüche haben. Auch damit werden Sicherungsdefizite 
kompensiert, wie sie aus der Fixierung des Systems auf 
die individuelle Erwerbsbiographie resultieren. Wie weit 
das noch angemessen ist, ist im übrigen sozialpolitisch 
umstritten8. Jedenfalls ist es teuer. Allein die Ausgaben 
der Arbeiterrenten- und der Angestelltenversicherung für 
die knapp vier Millionen Witwen-, Witwer- und Geschie- 
denenrenten beliefen sich bereits im Jahr 1990 auf mehr 
als 43 Mrd. DM9.

All dies läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Aus der Grundanlage der Rentenversicherung resultie
rende individuelle Sicherungsdefizite Kindererziehender 
sind nicht zu bestreiten, doch der sehr viel weiter ge
hende und auf eine ganz andere Ebene wechselnde Be
fund einer Benachteiligung oder gar der Ausbeutung der 
Familie durch die Rentenversicherung findet keinerlei 
Bestätigung. Er läßt sich nicht durch Rechnungen bele
gen, die niedrige Renten von Müttern mit den hohen Ver
sicherungsbeiträgen ihrer Kinder vergleichen. Ganz un
begründet ist auch die Vorstellung, Kindererziehung sei 
eine, wenn nicht sogar die entscheidende Leistung für die 
GRV. Ob die GRV insgesamt eher „der Familie“ oder „den 
Kinderlosen“ nützt, ist aufgrund der „individualistischen“ 
Orientierung der Rentenversicherung wahrscheinlich gar 
nicht zu entscheiden: In den Konten der GRV werden nur 
persönliche Versicherungsverläufe erfaßt und bewertet. 
Wer gleichwohl in Globalbetrachtungen dieser Art eintre- 
ten will, darf jedenfalls nicht achtlos an den Hinterbliebe
nenrenten vorübergehen, durch die „der Familie“ jedes 
Jahr ein „Extrabonus“ in Milliardenhöhe zugewiesen wird.

6 Ausführlich und sehr klar dazu Rudolf K o lb :  Die Bedeutung des 
Versicherungsprinzips für die gesetzliche Rentenversicherung, in: 
Winfried S c h m ä h l (Hrsg.): Versicherungsprinzip und soziale 
Sicherung, Tübingen 1985, S. 120 ff., insbesondere S. 125 ff.

7 Kurt M a i e r :  Sind die rentenrechtlichen Regelungen über die Lei
stungen der Kindererziehung verfassungswidrig?, in: Die Rentenversi
cherung 1992, S. 101,103; Wolfgang F i c h t e :  Praktische Rechts
probleme bei Kindererziehungszeiten, in: Die Angestelltenversiche
rung 1989, S. 481, 489.

8 Vgl. etwa die Kritik von Hans-Jürgen K ru p p : Bestandsauf
nahme und Perspektiven der Finanzierung des Sozialversicherungssy
stems, in: Karl-Jürgen B ie b a c k , a. a. 0., S. 56. f.

9 Vgl. im einzelnen die Angaben der Arbeits- und Sozialstatistik, in: 
Bundesarbeitsblatt 10/1991, S. 121 f., 124.
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Bleibt natürlich die wichtige Frage, ob die persönlichen 
Sicherungsdefizite Kindererziehender in der Alterssiche 
rung-betroffen sind bekanntlich die Frauen-bereits an
gemessen kompensiert werden. Dies ist aber primär eine 
sozialpolitische Frage, keine des Verfassungsrechts. Es 
gibt gute Gründe dafür, nicht beim Regelungsstand des 
Status quo stehenzubleiben. Ohnedies geht die Entwick
lung10 hin zur eigenständigen Sicherung der Frau in der 
GRV. Dies ist vor allem in der deutlich angestiegenen Er
werbsbeteiligung der Frauen begründet. Versorgungs
ausgleich und die Anrechnung von Kindererziehungszei
ten haben die Tendenz verstärkt. Sie wird vielleicht eines 
Tages zu einem grundlegenden Umbau des Systems 
etwa in der Weise führen, daß rentenbegründende Bei
tragszahlungen -z u  Lasten des Partners oder der Allge
meinheit -  auch für die festgesetzt werden, die wegen 
Haushaltsführung, Kindererziehung oder auch der Pflege 
Verwandter nicht erwerbstätig sind. Insoweit könnte eine 
„voll eigenständige Sicherung“ entstehen und die Hinter
bliebenenrente überflüssig werden11. Das Verfassungs
recht wird aber überdehnt, wenn aus ihm Verpflichtungen 
zu einer solchen oder einer vergleichbaren Systemmodi
fikation abgeleitet werden. An verfassungsrechtlichen 
Maßstäben ist nicht abzulesen, wieweit und auf welche 
Weise die hier erörterten Sicherungslücken in der GRV 
geschlossen werden müssen.

Nicht behandelt wurde hier die allgemeine Frage, ob in 
unserer Gesellschaft insgesamt bereits „genug“ oder 
„das Richtige“ für Familie und Kindererziehung getan

wird. Die Rentenversicherung sollte mit dieser Frage 
auch nicht belastet werden. Aus einer Reihe von Gründen 
gehört sie nicht zu den Systemen, die Aufgaben des „Fa
milien-“ oder „Kinderlastenausgleichs“ übernehmen kön
nen. Auch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten 
ist kein rentenversicherungsinterner „Kinderlastenaus
gleich“ . Die mit der Erziehung von Kindern verbundenen 
Belastungen können nur zu der Zeit ausgeglichen oder 
gemildert werden, zu der sie tatsächlich fühlbar sind. 
Renten, die Mütter erhalten, wenn die Kinder die Familie 
längst verlassen haben, sind insofern kein geeignetes 
Mittel. Im übrigen ist das „Risiko“ , durch Kinder in jeder 
nur denkbaren Weise belastet zu werden, einfach nicht 
versicherbar12. Der Ausgleich solcher Lasten kann des
halb nicht von einer Versicherung erwartet werden, son
dern muß über das Steuerrecht und die Sozialleistungen 
wie Kinder-, Erziehungsgeld oder Ausbildungsförderung 
erreicht werden, die den Kindern bzw. deren Eltern unmit
telbar zugute kommen.

10 Dazu instruktiv Franz Ru l a n d :  Reform der sozialen Sicherung 
der Frau, in: Deutsche Rentenversicherung, 1992, S. 68 ff.

"  Zu diesem Konzept Hans-Jürgen K r u p p ,  a.a.O., S. 56 f.; Gert 
W a g n e r ,  Martin W e c h s l e r :  Eigenständige Vorsorge für Alter, 
Hinterbliebenenschaft und Invalidität, in: Zeitschrift für Sozialreform, 
1987, S. 557 ff.; Gert W a g n e r :  Bedarfs-oder beitragsorientierte 
Grundsicherung in der Rentenversicherung? -  Ein politiknaher Vor
schlag: Voll eigenständige Sicherung, in: Frank K l a n b e r g ,  Aloys 
P r i n z  (Hrsg.): Perspektiven sozialer Mindestsicherung, Berlin 1988, 
S. 59 ff.

12 Vgl. dazu Konrad L i t t m a n n :  Empfiehlt es sich, die Zuweisung 
von Risiken und Lasten im Sozialrecht neu zu ordnen? -  Gutachten für 
den 59. Deutschen Juristentag, München 1992, F 27.
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Die Standortqualität Ostdeutschlands
Eine Schlüsselrolle im „Aufschwung Ost“ kommt den privaten Investitionen zu. Kann der 

Standort Ostdeutschland in ausreichendem Maße Investitionen anziehen? Welche Faktoren 
stehen einer raschen Verbesserung der Standortqualität in den neuen Bundesländern entgegen?

Die Bewohner Ostdeutschlands haben mit der friedli
chen Revolution 1989/90 ihren Wunsch nach einer 

neuen Wirtschaftsordnung ausgedrückt. Die von ihnen
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gewählten Vertreter fällten rasch Grundsatzentscheidun
gen, die dort die soziale Marktwirtschaft etablierten, 
gleichzeitig aber zunächst zu einem weitgehenden Zu
sammenbruch der Produktion in Ostdeutschland beige
tragen haben. Zu diesen Grundsatzentscheidungen zäh
len die Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und So
zialunion, die mit einer hohen realen Aufwertung in Ost-

Dieser Aufsatz beruht auf einer Studie des HWWA-Instituts für Wirt
schaftsforschung-Hamburg im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie 
erscheint unter dem Titel „Auswirkungen der Wiedervereinigung auf 
den Industriestandort Deutschland“ als Heft 32 der Reihe „Wirtschafts
politische Diskurse“ des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stif
tung.
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